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 Veröffentlicht am 27.03.1934

Norm

AußStrG §97 A2

Rechtssatz

Ist glaubhaft gemacht, daß der Erblasser die Versicherungspolizze seiner Gattin geschenkt und übergeben hat, so sind

sie nicht in das Inventar aufzunehmen. Trotz Bestehens der Wohnungsgemeinschaft kann doch ausschließliche

Gewahrsame der Ehegattin bestehen.
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